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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 47 FREITAG, DEN 12. NOVEMBER 2004

Tag I n h a l t Seite

Artikel 1

Das Gesetz zur Neuregelung der Hamburger Kinderbetreu-
ung vom 27. April 2004 (HmbGVBl. S. 211) wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 1 (Hamburger Kinderbetreuungsgesetz) wird wie
folgt geändert:

1.1 In § 6 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
die nähere Ausgestaltung der Förderung der Kinder zu
regeln. In der Rechtsverordnung sind Inhalt und Umfang
der Leistungen für die Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen anhand von Leistungsmerkmalen zu
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bestimmen und Regelungen über die Aufnahme von Leis-
tungsberechtigten zu treffen. Die Leistungsmerkmale
sind dabei so festzulegen, dass die Leistungen zur Förde-
rung von Kindern geeignet und ausreichend im Sinne von
§ 2 dieses Gesetzes und § 22 SGB VIII sowie zweckmäßig
und wirtschaftlich sind. Die Rechtsverordnung bestimmt
insbesondere den zu fördernden Personenkreis, die zu
erbringenden Leistungen differenziert nach dem Alter der
zu betreuenden Kinder, sowie dem Betreuungsumfang
und die je nach Leistung erforderliche personelle, säch-
liche und räumliche Ausstattung (Leistungsmerkmale).
Leistungsvereinbarungen nach § 16 können abweichende
Regelungen zu den Leistungsmerkmalen der Rechtsver-
ordnung treffen.“

1.2 § 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 Num-
mer 2 und Nummer 3 nicht vor, so ist die Freie und Han-
sestadt Hamburg nur verpflichtet, die Kosten in dem
Umfang zu erstatten, in dem die Leistung des Trägers die
in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 8 festgelegten
Leistungsmerkmale erfüllt.“ 

1.3 § 8 wird wie folgt geändert: 

1.3.1 In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„War zwischen den Sorgeberechtigten des Kindes und
dem Träger vor dem 1. Januar 2005 ein höheres Leistungs-
entgelt vereinbart, so ist die Freie und Hansestadt Ham-
burg nur verpflichtet,  die Kosten in dem Umfang zu
erstatten, der sich aus Absatz 3 ergibt.“

1.3.2 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Höhe der Kostenerstattung nach § 7 Absatz 2
errechnet sich aus den in der Rechtsverordnung nach § 6
Absatz 8 vorgegebenen Leistungsmerkmalen. Der Senat
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelhei-
ten zur Ermittlung des Erstattungsbetrages zu regeln. Er
kann die Ermittlung von auf Leistungsmerkmale bezoge-
nen Kostensätzen bestimmen und Sachkostenpauschalen
festlegen.“ 

1.4 § 15 wird wie folgt geändert:

1.4.1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1.4.1.1 Das Wort „schließt“ wird durch das Wort „strebt“
ersetzt.

1.4.1.2 Hinter dem Wort „Landesebene“ werden die
Wörter „den Abschluss von“ eingefügt.

1.4.1.3 Hinter die Textstelle „Leistungsentgeltberech-
nung (§ 18 Absatz 1)“ wird das Wort „an“ einge-
fügt.

1.4.1.4 Es wird folgender Satz angefügt: 

„Die Vereinbarungen können mit jedem Verband
der Träger der freien Jugendhilfe in Hamburg,
der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten
gGmbH und jeder Vereinigung sonstiger Lei-
stungserbringer in Hamburg gesondert abge-
schlossen werden.“

1.4.2 In Absatz 2 werden die Wörter „Sie schließt“
durch die Wörter „Die Freie und Hansestadt
Hamburg strebt“ ersetzt und hinter die Textstelle
„Leistungsentgelts (§ 18 Absatz 2)“ wird das Wort
„an“ eingefügt.

1.5 § 16 wird wie folgt geändert: 

1.5.1 In Absatz 1 Satz 2 wird hinter dem Wort „perso-
nellen“ die Textstelle „ , sächlichen und räumli-
chen“ eingefügt. 

1.5.2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Inhalt der Leistungsvereinbarung darf von den
einzelnen in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 8
vorgegebenen Leistungsmerkmalen abweichen (interne
Flexibilisierung des Förderungsangebots), sofern auf die-
ser Grundlage Leistungen zur Förderung von Kindern
erbracht werden können, die geeignet und ausreichend im
Sinne von § 2 dieses Gesetzes  und § 22 SGB VIII sind.“

1.6 § 18 wird wie folgt geändert:

1.6.1 In Absatz 1 werden hinter dem Wort „Bemes-
sung“ die Wörter „und Pauschalierung“ eingefügt
und die Textstelle „insbesondere der Pauschalie-
rung von Kostengruppen und Kostenfaktoren,“
gestrichen.

1.6.2 In Absatz 2 werden die Wörter „die konkrete
Höhe des Leistungsentgelts differenziert“ durch
die Wörter „das Leistungsentgelt pauschaliert“
ersetzt.

1.7 In § 19 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt nur für Vereinbarungen nach diesem Gesetz und
soweit diese nicht gekündigt wurden.“

1.8 In § 21 Absatz 1 wird hinter der Bezeichnung „§ 7 Ab-
satz 1“ die Textstelle „oder 2“ eingefügt.

1.9 In § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird hinter der Text-
stelle „Leistungsentgelt (§ 18 Absatz 2)“  die Textstelle
„oder die Angabe, dass der Träger seine Leistung nach den
in der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 8 festgelegten
Leistungsmerkmalen erbringt“ eingefügt.

2. Artikel 2  wird wie folgt geändert:

2.1 Die Überschrift erhält folgende Fassung: „Übergangs-
und Schlussbestimmungen“.

2.2 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Artikel 1 § 6 Absätze 2 und 3  tritt am 1. August 2006
in Kraft. Artikel 1 § 4 tritt am 1. Januar 2006 in Kraft. 
§§ 15 bis 21 und § 30 tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft. Im
Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2005 in Kraft.“

2.3 Hinter Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) § 26 gilt bis zum Ablauf des 31. Juli 2006 in folgender
Fassung:  

„§ 26

Frühförderung

(1) Die Förderung für behinderte oder von Behinderung
bedrohte Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet
haben und noch nicht eingeschult sind (Frühförderung),
findet im Rahmen der allgemeinen Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen statt. 

(2) Der für die Frühförderung in Anspruch genommene
Träger wird einschließlich der die Frühförderung durch-
führenden Tageseinrichtung mit dem Bewilligungsbe-
scheid bestimmt. Bei der Auswahl der Tageseinrichtung
sind deren Eignung zur Förderung des Kindes unter
Berücksichtigung seiner vorliegenden Behinderung und
die Wünsche des Kindes und der Sorgeberechtigten ange-
messen zu berücksichtigen.

(3) Die Rechtsbeziehungen der Freien und Hansestadt
Hamburg zu den Kindern, die Frühförderung in
Anspruch nehmen, und ihren Sorgeberechtigten bestim-
men sich im Übrigen nach Artikel 1 §§ 15 bis 21.
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(4) Auf die Rechtsbeziehungen zwischen der Freien und
Hansestadt Hamburg und den Trägern, die Frühförderung
durchführen, finden die Vorschriften von Artikel 1 §§ 15
bis 21 Anwendung; ergänzend zu der Leistungsvereinba-
rung nach § 16 werden mit den Trägern spezielle Leis-
tungsvereinbarungen über die Frühförderung abgeschlos-
sen.

(5) Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Trägern
sowie den Kindern und ihren Sorgeberechtigten finden
die Vorschriften von Artikel 1 § 22 Anwendung.“  

2.4 Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5.  

Artikel 2

Schlussbestimmungen

(1) Artikel 1 Nummern 1.2, 1.3 und 1.9 sowie Nummern 2.3
und 2.4 treten am 1. Januar 2005 in Kraft. Im Übrigen tritt
dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Senat wird ermächtigt, den Wortlaut des Hambur-
ger Kinderbetreuungsgesetzes in der nunmehr geltenden Fas-
sung mit neuem Datum bekannt zu machen und dabei etwaige
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen sowie Über-
gangs- und Schlussbestimmungen wegzulassen. 

§ 1
(1) Der Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 32/HafenCity 1

für das Gebiet um den Sandtor- und den Grasbrookhafen
(Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 103) wird festgestellt.

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Nordgrenze des Flurstücks 1626 (Sandtorhafen), West- und
Nordgrenze des Flurstücks 1854, über das Flurstück 1853, Ost-
grenze des Flurstücks 1847 (Kibbelsteg), über das Flurstück
1853, Süd- und Westgrenze des Flurstücks 1847 (Kibbelsteg),
Süd-, Ost- und Südwestgrenze des Flurstücks 1772 (Gras-
brookhafen), über die Flurstücke 1619 (Norderelbe) und 1672,
Westgrenze des Flurstücks 1626 (Sandtorhafen) der Gemar-
kung Altstadt-Süd.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann hinterlegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs in der
Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I
S. 137), zuletzt geändert am 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359),
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann
ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen.
Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die

in Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem
In-Kraft-Treten des Bebauungsplans schriftlich gegenüber
dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. In den Kerngebieten sind Wohnungen allgemein zulässig.

2. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Betriebe des
Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Verwaltung all-
gemein zulässig.

3. Durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie 
z. B. Doppelfassaden, verglaste Loggien, Wintergärten
oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen ist
sicherzustellen, dass in den zum Hafenlärm orientierten
Schlafräumen und Kinderzimmern ein Innenraumpegel
bei gekipptem Fenster von 30 dB(A) während der Nacht-
zeit nicht überschritten wird.

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Gesetz
über den Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 32 / HafenCity 1

Vom 3. November 2004

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:
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4. In Wohnungen sind die Wohn- und Schlafräume durch
geeignete Grundrissgestaltung den lärmabgewandten
Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die Anordnung von
Wohn- und Schlafräumen an den lärmabgewandten
Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese Räume
ein ausreichender Lärmschutz an Außentüren, Fenstern,
Außenwände und Dächern der Gebäude durch bauliche
Maßnahmen geschaffen werden. Dies kann auch durch
eine von den Lärmquellen abgewandte Anordnung von
Außentüren, Fenstern, Loggien und Balkonen erreicht
werden.

5. In den mit „(B)“ bezeichneten Kerngebieten und den mit
„(C)“ bezeichneten Allgemeinen Wohngebieten muss die
Oberkante des Fußbodens des ersten Obergeschosses auf
mindestens 5 m über der angrenzenden Straßenoberkante
liegen.

6. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Balkone,
Erker, Loggien und Sichtschutzwände kann bis zu einer
Tiefe von 1,5 m zugelassen werden. 

7. In den Allgemeinen Wohngebieten kann die festgesetzte
Grundflächenzahl für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 
Satz 1 der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), bis zur Grundflächen-
zahl von 1,0 überschritten werden.

8. Die Höhe von 7,5 m über Normalnull (NN) gilt als
Bezugsebene bei der Berechnung der festgesetzten Zahl
der Vollgeschosse.

9. Notwendige Stellplätze sind nur in Tiefgaragen bezie-
hungsweise Garagengeschossen unterhalb der Höhe von
7,5 m über NN zulässig. Geringfügige Abweichungen sind
zulässig, wenn sie durch abweichende Straßenanschluss-
höhen von über 7,5 m über NN begründet sind. 

10. An den Rändern der hochwassergefährdeten Bereiche sind
zum Zwecke des Hochwasserschutzes soweit erforderlich
zusätzliche besondere bauliche Maßnahmen vorzusehen.

11. Es sind nur Dächer mit einer Neigung bis zu 15 Grad
zulässig. Staffel- und Technikgeschosse sind unzulässig.
Technische Aufbauten sind ausnahmsweise zulässig, wenn
die Gestaltung des Gesamtbaukörpers nicht beeinträchtigt
ist.

12. In den Kerngebieten sind Großwerbetafeln unzulässig.
Oberhalb der Brüstung des zweiten Vollgeschosses sind
Werbeanlagen ausnahmsweise zulässig, wenn die Einheit-
lichkeit der Gesamtfassade nicht beeinträchtigt wird;
oberhalb der Gebäudetraufen sind Werbeanlagen unzuläs-
sig. 

13. Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht auf der
Platzfläche südlich der Brücke über den Sandtorhafen,
umfasst die Befugnis der Freien und Hansestadt Ham-
burg, einen allgemein zugänglichen Weg anzulegen und zu
unterhalten sowie die Befugnis der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen, unterirdische Leitungen zu verlegen und
zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen von dem
festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht sind zulässig.
Nutzungen, welche die Herstellung beziehungsweise Ver-
legung sowie Unterhaltung unterirdischer Leitungen
beeinträchtigen können, sind unzulässig.

14. Die festgesetzten Geh- und Fahrrechte südlich der Straße
Am Sandtorkai umfassen die Befugnis der Freien und
Hansestadt Hamburg, einen allgemein zugänglichen Geh-
und Radweg und eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge
anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abweichun-
gen von den festgesetzten Geh- und Fahrrechten können
zugelassen werden.

15. Die festgesetzten Geh- und Leitungsrechte südlich der
Straße Am Dalmannkai und nördlich Parkanlage umfas-
sen die Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg,
einen allgemein zugänglichen Weg anzulegen und zu
unterhalten sowie die Befugnis der Ver- und Entsorgungs-
unternehmen, unterirdische Leitungen zu verlegen und
zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen von den fest-
gesetzten Geh- und Leitungsrechten können zugelassen
werden. Nutzungen, welche die Herstellung, Verlegung
sowie Unterhaltung unterirdischer Leitungen beeinträch-
tigen können, sind unzulässig.

16. Das festgesetzte Leitungsrecht südlich des Gasheizwerks
umfasst die Befugnis der Ver- und Entsorgungsunterneh-
men, unterirdische Leitungen zu verlegen und zu unter-
halten. Geringfügige Abweichungen von dem festgesetz-
ten Leitungsrecht können zugelassen werden. Nutzungen,
welche die Herstellung, Verlegung sowie Unterhaltung
unterirdischer Leitungen beeinträchtigen können, sind
unzulässig.

17. 1.) Gebäude mit zentraler Warmwasserversorgung sind
durch Anlagen erneuerbarer  Energien zu versorgen,
die 30 vom Hundert (v. H.) oder höhere Anteile des zu
erwartenden Jahreswarmwasserbedarfes decken. Im
begründeten Einzelfall können geringe Abweichungen
aus gestalterischen, funktionalen oder technischen
Gründen zugelassen werden. Elektrische Wärmepum-
pen sind nur zulässig, wenn sie mit Strom aus regene-
rativen Energien betrieben werden. Dezentrale Warm-
wasseranlagen sind nur dort zulässig, wo der tägliche
Warmwasserbedarf bei 60 °C weniger als 1 Liter je m²
Nutzfläche beträgt.

2.) Diese Anforderung nach Sätzen 1 und 2 kann ausnahms-
weise auch durch den Abschluss eines langjährigen
Vertrages über die Lieferung von Brauchwarmwasser
mit dem von der Freien und Hansestadt Hamburg
ausgewählten Wärmelieferanten erfüllt werden; für
die Vertragsdauer gelten die Anforderungen des
Absatzes 1 dann als erfüllt.

18. Für die Beheizung und die Bereitstellung des übrigen
Warmwasserbedarfs ist die Neubebauung an ein Wärme-
netz in Kraft-Wärme-Kopplung anzuschließen, sofern
nicht Brennstoffzellen zur ausschließlichen Wärme- und
Warmwasserversorgung eingesetzt werden.

19. Abweichend von § 4 Absatz 1 Sätze 2 und 3 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 17. Juli 1986 (HmbGVBl. 
S. 183), zuletzt geändert am 17. Dezember 2002 
(HmbGVBl. S. 347, 353), können die Grundstücke, die an
die mit „D“ gekennzeichneten privaten Grundstücks-
flächen angrenzen, bebaut werden, wenn durch Baulast
sicher gestellt ist, dass die Ver- und Entsorgung, der
Einsatz von Rettungs- und Löschgeräten sowie der durch
die jeweilige Grundstücksnutzung hervorgerufene Ver-
kehr ohne Schwierigkeiten möglich sind.

20. Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit einem
Anteil von mindestens 50 v. H. zu begrünen. Diese
Flächen sind mit Bäumen zu bepflanzen: Für je 150 m²
dieser Fläche ist mindestens ein kleinkroniger Baum oder
für je 300 m² dieser Fläche ein großkroniger Baum zu
pflanzen.

21. In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege sowie
ebenerdige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem
Aufbau herzustellen.

22. Tiefgaragen sind mit einem 50 cm starken durchwurzel-
baren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen.
Soweit Bäume angepflanzt werden (Nummer 24) muss auf
einer Fläche von 16 m² je Baum die Stärke des durchwur-
zelbaren Substrataufbaus mindestens 80 cm betragen.
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23. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist für je vier Stellplätze
ein Baum zu pflanzen.

24. Für festgesetzte Anpflanzungen sind standortgerechte
einheimische Laubbäume zu verwenden. Großkronige
Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 
18 cm, kleinkronige Bäume einen Stammumfang von min-
destens 14 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen,
aufweisen.

25. Im Kronenbereich der zu pflanzenden Bäume ist eine
offene Vegetationsfläche von 12 m² je Baum anzulegen.

26. Die Nummern 20 bis 25 finden auf den mit Geh-, Fahr-
und Leitungsrechten zu belastenden Flächen östlich des
Kaispeichers A keine Anwendung.

27. Das auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche des Kern-
gebiets anfallende Niederschlagswasser ist direkt in die
Elbe/den Sandtorhafen abzuleiten.

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat
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Teilfläche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezirk Bereich (Ortsteil-Nummer(n)

1. Grüner Ring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamburg-Mitte Hamburg-Altstadt (101, 103), Neustadt (105, 107), 
St. Pauli (108, 111), St. Georg (114), Klostertor (115, 116)

2. Grüner Ring mit:

Teilfläche 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altona Bahrenfeld (214, 215, 216), Groß Flottbek (217), 
Othmarschen (218), Lurup (219), Osdorf (220), 
Nienstedten (221)

Teilfläche 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eimsbüttel Niendorf (318), Schnelsen (319), Eidelstedt (320), 
Stellingen (321)

Teilfläche 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamburg - Nord Groß Borstel (406), Alsterdorf (407), Ohlsdorf (430)

Teilfläche 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wandsbek Jenfeld (512), Tonndorf (513). Farmsen-Berne (514), 
Bramfeld (515), Steilshoop (516)

Teilfläche 5 a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamburg - Mitte Billstedt (131)

Teilfläche 5 b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamburg - Mitte Finkenwerder (139)

Teilfläche 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergedorf Lohbrügge (601), Ochsenwerder (608), Allermöhe (610), 
Billwerder (611), Moorfleet (612), Tatenberg (613), 
Spadenland (614)

Teilfläche 7 a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harburg Neuland (703), Gut Moor (704), Wilstorf (705), 
Rönneburg (706), Marmstorf (709), Eißendorf (710), 
Heimfeld (711), Wilhelmsburg (714), Moorburg (716)

Teilfläche 7 b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harburg Altenwerder (715), Moorburg (716), Hausbruch (717), 
Francop (719)

Siebenundvierzigste Änderung des Landschaftsprogramms 
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Hamburg
vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird in den nachstehen-
den Bereichen geändert:

(2) Das maßgebliche Stück (zehn Blätter) der Änderung des
Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotop-
schutzprogramm und der ihm beigegebene Erläuterungs-
bericht werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht 
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat
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Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
südlich Rönneburger Kirchweg, östlich Hermannsburger Weg
(Bezirk Harburg, Ortsteil 706) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht 
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Fünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- 
und Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt
Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird 
im Bereich Rönneburg (Bezirk Harburg, Ortsteil 706) ge-
ändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm
und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht werden beim

Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätz-
liche Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Achtundvierzigste Änderung des Landschaftsprogramms 
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm 

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Spadenländer Elbdeich und Spadenländer Hauptdeich in
Spadenland (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 614) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Einundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
des Ochsenwerder Kirchendeiches in Ochsenwerder (Bezirk
Bergedorf, Ortsteil 608) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Zweiundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
des Ochsenwerder Norderdeiches in Ochsenwerder (Bezirk
Bergedorf, Ortsteil 608) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht
können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Dreiundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Allermöher Deich in Allermöhe (Bezirk Bergedorf, Ortsteil
610) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Vierundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Allermöher Werftstegel in Allermöhe (Bezirk Bergedorf, Orts-
teil 610) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Fünfundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
am Vorderdeich in Reitbrook (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 609)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Sechsundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Neuengammer Hausdeich in Neuengamme (Bezirk Bergedorf,
Ortsteil 606) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Siebenundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
der Heinrich-Osterath-Straße in Kirchwerder (Bezirk Berge-
dorf, Ortsteil 607) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Achtundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Neuengammer Hausdeich in Neuengamme (Bezirk Bergedorf,
Ortsteil 606) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Neunundfünfzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Warwischer Hinterdeich, Ochsenwerder Elbdeich in
Kirchwerder/Ochsenwerder (Bezirk Bergedorf, Ortsteile 607
und 608) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-

nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Sechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Süderquerweg in Kirchwerder (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 607)
geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Einundsechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Kirchwerder Hausdeich in Kirchwerder (Bezirk Bergedorf,
Ortsteil 607) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Zweiundsechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
Norderquerweg in Kirchwerder (Bezirk Bergedorf, Ortsteil
607) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Dreiundsechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
der Straßen Auf der Böge und Curslacker Deich in Curslack
( Bezirk Bergedorf, Ortsteil 604) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997

(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Vierundsechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
des Neuengammer Hausdeiches und des Altengammer Haus-
deiches in Altengamme und Neuengamme (Bezirk Bergedorf,
Ortsteile 605 und 606) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächen-
nutzungsplans und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jeder-
mann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und der Erläuterungsbericht kön-
nen beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit
zusätzliche Abdrucke beim örtlich zuständigen Bezirksamt
vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

2. Unbeachtlich sind

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 27. August 1997
(BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137), zuletzt geändert am
24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359), beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dem In-Kraft-
Treten der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Fünfundsechzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(1) Das Landschaftsprogramm einschließlich Arten- und
Biotopschutzprogramm für die Freie und Hansestadt Ham-
burg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird im Geltungs-
bereich (15 Teilflächen):

Teilfläche 1 am Spadenländer Elbdeich
sowie Spadenländer Hauptdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 614)

Teilfläche 2 Ochsenwerder Kirchendeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 608)

Teilfläche 3 Ochsenwerder Norderdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 608)

Teilfläche 4 Neuengammer Hausdeich,
Altengammer Hausdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteile 605 und 606)

Teilfläche 5 Allermöher Deich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 610)

Teilfläche 6 Allermöher Werftstegel
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 610)

Teilfläche 7 Vorderdeich (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 609)

Teilfläche 8 Neuengammer Hausdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 606)

Teilfläche 9 Heinrich-Osterath-Straße
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 607)

Teilfläche 10 Neuengammer Hausdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 606)

Teilfläche 11 Warwischer Hinterdeich sowie
Ochsenwerder Elbdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteile 607 und 608)

Teilfläche 12 Süderquerweg/südlich Ortskern Fünfhausen
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 607)

Teilfläche 13 Kirchwerder Hausdeich
(Bezirk Bergedorf, Ortsteil 607)

Teilfläche 14 Norderquerweg (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 607)

Teilfläche 15 Auf der Böge (Bezirk Bergedorf, Ortsteil 604)

geändert.

Neunundvierzigste Änderung des Landschaftsprogramms
einschließlich Arten- und Biotopschutzprogramm

für die Freie und Hansestadt Hamburg
Vom 3. November 2004

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:
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Ausgefertigt Hamburg, den 3. November 2004.

Der Senat

(2) Das maßgebliche Stück (15 Teilflächen) der Änderung
des Landschaftsprogramms einschließlich Arten- und Biotop-
schutzprogramm und der ihm beigegebene Erläuterungs-
bericht werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:
Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht können
beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, werden sie kosten-
frei zur Verfügung gestellt.


